
Im Fall des Artikels 6 Absatz 4, des Artikels 7 Absätze 1 und 5,
des Artikels 9 Absatz 2, des Artikels 11 Absatz 4, des Arti-
kels 17 Absatz 2 und des Artikels 18 Absatz 2 wird bei Struk-
tur und Höhe der Gebühren der Mengenbereich des registrierten
Stoffes berücksichtigt.

In allen Fällen wird für KMU eine ermäßigte Gebühr festgesetzt.

Im Fall des Artikels 11 Absatz 4 wird bei Struktur und Höhe
der Gebühren berücksichtigt, ob Informationen gemeinsam oder
getrennt eingereicht wurden.

Im Fall eines Antrags nach Artikel 10 Buchstabe a Ziffer xi wer-
den bei Struktur und Höhe der Gebühren die Arbeiten berück-
sichtigt, die von der Agentur bei der Beurteilung der Begrün-
dung verlangt werden.

(4) In der in Absatz 1 genannten Verordnung der Kommis-
sion wird angegeben, unter welchen Umständen ein Teil der
Gebühren der zuständigen Behörde des jeweiligen Mitgliedstaa-
tes abgetreten wird.

(5) Die Agentur kann Entgelte für andere ihrer Leistungen
erheben.

TITEL X

DIE AGENTUR

Artikel 75

Errichtung und Überprüfung

(1) Für die Verwaltung und in einigen Fällen die Durchfüh-
rung der technischen, wissenschaftlichen und administrativen
Aspekte dieser Verordnung und zur Gewährleistung der Einheit-
lichkeit in diesen Bereichen auf Gemeinschaftsebene wird eine
Europäische Chemikalienagentur (die Agentur) errichtet.

(2) Bis zum 1. Juni 2012 wird die Agentur einer Überprü-
fung unterzogen.

Artikel 76

Zusammensetzung

(1) Die Agentur besteht aus

a) einem Verwaltungsrat, der die in Artikel 78 vorgesehenen
Aufgaben wahrnimmt;

b) einem Direktor, der die in Artikel 83 vorgesehenen Aufgaben
wahrnimmt;

c) einem Ausschuss für Risikobeurteilung, der die Stellungnah-
men der Agentur zu Bewertungen, Zulassungsanträgen, Vor-
schlägen für Beschränkungen, Vorschlägen für Einstufung
und Kennzeichnung nach Titel XI und allen anderen Fragen
ausarbeitet, die sich aus der Anwendung dieser Verordnung
in Bezug auf Risiken für die menschliche Gesundheit und die
Umwelt ergeben;

d) einem Ausschuss für sozioökonomische Analyse, der die
Stellungnahmen der Agentur zu Zulassungsanträgen, Vor-
schlägen für Beschränkungen und allen anderen Fragen aus-
arbeitet, die sich aus der Anwendung dieser Verordnung in

Bezug auf die sozioökonomischen Auswirkungen möglicher
Rechtsvorschriften für Stoffe ergeben;

e) einem Ausschuss der Mitgliedstaaten, der für die Klärung von
möglichen Meinungsverschiedenheiten zu Entscheidungsent-
würfen, die von der Agentur oder von den Mitgliedstaaten
nach Titel VI vorgeschlagen werden, sowie zu Vorschlägen
zur Ermittlung von besonders besorgniserregenden Stoffen,
die dem Zulassungsverfahren nach Titel VII zu unterwerfen
sind, zuständig ist;

f) einem Forum für den Austausch von Informationen zur
Durchsetzung (nachstehend „Forum“ genannt), das ein Netz
der Behörden der Mitgliedstaaten koordiniert, die für die
Durchsetzung dieser Verordnung zuständig sind;

g) einem dem Direktor unterstehenden Sekretariat, das die Aus-
schüsse und das Forum in technischer, wissenschaftlicher
und administrativer Hinsicht unterstützt und für eine ange-
messene Koordinierung zwischen diesen sorgt. Es führt fer-
ner die Arbeiten der Agentur aus, die im Rahmen der Verfah-
ren der Vorregistrierung, Registrierung und Bewertung erfor-
derlich sind, und übernimmt die Ausarbeitung von Leitlinien,
die Unterhaltung der Datenbank und die Bereitstellung von
Informationen;

h) einer Widerspruchskammer, die über Widersprüche gegen
Entscheidungen der Agentur befindet.

(2) Die in Absatz 1 Buchstaben c, d und e genannten Aus-
schüsse (nachstehend „Ausschüsse“ genannt) und das Forum
können jeweils Arbeitsgruppen einsetzen. Zu diesem Zweck
erlassen sie im Einklang mit ihrer Geschäftsordnung genaue
Regelungen für die Übertragung bestimmter Aufgaben auf diese
Arbeitsgruppen.

(3) Die Ausschüsse und das Forum können sich, wenn sie
dies für zweckmäßig halten, von geeigneter fachlicher Seite zu
wichtigen Fragen allgemein wissenschaftlicher oder ethischer Art
beraten lassen.

Artikel 77

Aufgaben

(1) Die Agentur erteilt den Mitgliedstaaten und den Organen
der Gemeinschaft den bestmöglichen wissenschaftlichen und
technischen Rat in Bezug auf Fragen zu chemischen Stoffen, die
in ihren Aufgabenbereich fallen und mit denen sie gemäß dieser
Verordnung befasst wird.

(2) Das Sekretariat nimmt folgende Aufgaben wahr:

a) Durchführung der ihm nach Titel II übertragenen Aufgaben,
einschließlich Erleichterung der effizienten Registrierung ein-
geführter Stoffe in Übereinstimmung mit den internationa-
len Handelsverpflichtungen der Gemeinschaft gegenüber
Drittstaaten;

b) Durchführung der ihm nach Titel III übertragenen Aufga-
ben;

c) Durchführung der ihm nach Titel VI übertragenen Aufga-
ben;
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d) Durchführung der ihm nach Titel VIII übertragenen Aufga-
ben;

e) Aufbau und Unterhaltung einer Datenbank/von Datenban-
ken mit Informationen zu allen registrierten Stoffen, mit
dem Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis und mit
der harmonisierten Einstufungs- und Kennzeichnungsliste.
Es macht — soweit nicht nach Artikel 10 Buchstabe a Ziffer
xi ein Antrag gestellt wurde, der als begründet angesehen
wird — die in Artikel 119 Absätze 1 und 2 genannten
Informationen, die in der Datenbank/den Datenbanken ent-
halten sind, über das Internet kostenlos öffentlich zugäng-
lich. Die Agentur stellt auf Antrag sonstige in den Datenban-
ken enthaltene Informationen nach Artikel 118 bereit;

f) öffentliche Bereitstellung nach Artikel 119 Absatz 1 von
Informationen darüber, welche Stoffe zurzeit bewertet wer-
den oder bewertet wurden, und zwar innerhalb von
90 Tagen nach Eingang der Informationen bei der Agentur;

g) gegebenenfalls Bereitstellung technischer und wissenschaftli-
cher Leitlinien und Hilfsmittel für die Anwendung dieser
Verordnung, insbesondere zur Unterstützung der Industrie
und insbesondere der KMU bei der Ausarbeitung von Stoff-
sicherheitsberichten nach Artikel 14, Artikel 31 Absatz 1,
Artikel 37 Absatz 4 und bei der Anwendung des Artikels 10
Buchstabe a Ziffer viii, des Artikels 11 Absatz 3 und des
Artikels 19 Absatz 2; und technische und wissenschaftliche
Leitlinien zur Anwendung von Artikel 7 durch Produzenten
und Importeure von Erzeugnissen;

h) Bereitstellung technischer und wissenschaftlicher Leitlinien
zur Anwendung dieser Verordnung für die zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten und Unterstützung der von
den Mitgliedstaaten nach Titel XIII eingerichteten Auskunfts-
stellen;

i) Unterstützung der Beteiligten einschließlich der zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten bei der öffentlichen Bereitstel-
lung von Informationen über die Risiken und die sichere
Verwendung von Stoffen als solchen, in Zubereitungen oder
in Erzeugnissen;

j) Beratung und Unterstützung von Herstellern und Importeu-
ren, die einen Stoff nach Artikel 12 Absatz 1 registrieren
lassen;

k) Ausarbeitung von Erläuterungen zu dieser Verordnung für
andere interessierte Kreise;

l) auf Ersuchen der Kommission technische und wissenschaftli-
che Unterstützung für Maßnahmen zur Förderung der
Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaft, den Mitglied-
staaten, internationalen Organisationen und Drittstaaten in
wissenschaftlichen und technischen Fragen der Sicherheit
von Stoffen sowie aktive Mitwirkung bei der technischen
Unterstützung und bei Tätigkeiten zum Ausbau von Fähig-
keiten in Bezug auf die sachgerechte Bewirtschaftung chemi-
scher Stoffe in Entwicklungsländern;

m) Fortschreibung eines Handbuchs mit Entscheidungen und
Stellungnahmen auf der Grundlage von Schlussfolgerungen
des Ausschusses der Mitgliedstaaten zur Auslegung und
Durchführung dieser Verordnung;

n) Bekanntgabe von Entscheidungen der Agentur;

o) Bereitstellung von Formaten für die Einreichung von Infor-
mationen bei der Agentur.

(3) Die Ausschüsse nehmen folgende Aufgaben wahr:

a) Durchführung der ihnen nach den Titeln VI bis XI übertrage-
nen Aufgaben;

b) auf Ersuchen des Direktors technische und wissenschaftliche
Unterstützung für Maßnahmen zur Förderung der Zusam-
menarbeit zwischen der Gemeinschaft, den Mitgliedstaaten,
internationalen Organisationen und Drittstaaten in wissen-
schaftlichen und technischen Fragen der Sicherheit von Stof-
fen sowie aktive Mitwirkung bei der technischen Unterstüt-
zung und bei Tätigkeiten zum Ausbau von Fähigkeiten in
Bezug auf die sachgerechte Bewirtschaftung chemischer
Stoffe in Entwicklungsländern;

c) auf Ersuchen des Direktors Ausarbeitung einer Stellung-
nahme zu allen anderen Aspekten der Sicherheit von Stoffen
als solche, in Zubereitungen oder in Erzeugnissen.

(4) Das Forum nimmt folgende Aufgaben wahr:

a) Verbreitung bewährter Verfahren und Aufzeigen von Proble-
men auf Gemeinschaftsebene;

b) Vorschlagen, Koordinieren und Bewerten harmonisierter
Durchsetzungsprojekte und gemeinsamer Inspektionen;

c) Koordinierung des Austauschs von Inspektoren;

d) Ermittlung von Durchsetzungsstrategien sowie von bewähr-
ten Verfahren für die Durchsetzung;

e) Entwicklung von Arbeitsmethoden und Hilfsmitteln für die
Inspektoren vor Ort;

f) Entwicklung eines Verfahrens für den elektronischen Infor-
mationsaustausch;

g) erforderlichenfalls Kontaktaufnahme mit der Industrie, wobei
den besonderen Bedürfnissen von KMU besonders Rechnung
zu tragen ist, und anderen interessierten Kreisen, einschließ-
lich einschlägiger internationaler Organisationen;

h) Prüfung von Vorschlägen für Beschränkungen im Hinblick
auf die Beratung zur Durchsetzbarkeit.

Artikel 78

Befugnisse des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ernennt den Direktor gemäß Artikel 84
sowie einen Rechnungsführer gemäß Artikel 43 der Verordnung
(EG, Euratom) Nr. 2343/2002.

Er verabschiedet

a) bis zum 30. April jedes Jahres den Tätigkeitsbericht der
Agentur über das vorangegangene Jahr;

b) bis zum 31. Oktober jedes Jahres das Arbeitsprogramm der
Agentur für das folgende Jahr;
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c) den endgültigen Haushaltsplan der Agentur nach Artikel 96
vor Beginn des Haushaltsjahres und passt ihn erforderlichen-
falls entsprechend dem Beitrag der Gemeinschaft und den
anderen Einnahmen der Agentur an;

d) ein mehrjähriges Arbeitsprogramm, das regelmäßig überar-
beitet wird.

Er legt die internen Regeln und Verfahren der Agentur fest. Die
Regeln werden öffentlich gemacht.

Er nimmt seine Aufgaben im Zusammenhang mit dem Haushalt
der Agentur gemäß den Artikeln 96, 97 und 103 wahr.

Er übt die Disziplinargewalt über den Direktor aus.

Er gibt sich eine Geschäftsordnung.

Er ernennt den Vorsitzenden der Widerspruchskammer, ihre
Mitglieder und deren Stellvertreter nach Artikel 89.

Er ernennt die Mitglieder der Ausschüsse der Agentur nach Arti-
kel 85.

Er übermittelt jährlich alle Informationen über die Ergebnisse
der Bewertungsverfahren gemäß Artikel 96 Absatz 6.

Artikel 79

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus je einem Vertreter jedes
Mitgliedstaates und höchstens sechs von der Kommission
ernannten Vertretern, einschließlich drei Vertretern interessierter
Kreise ohne Stimmrecht, und zusätzlich zwei vom Europäischen
Parlament ernannten unabhängigen Personen.

Jeder Mitgliedstaat benennt ein Mitglied für den Verwaltungsrat.
Die so benannten Mitglieder werden vom Rat ernannt.

(2) Die Mitglieder werden auf der Grundlage ihrer einschlägi-
gen Erfahrung und Kenntnisse im Bereich der Sicherheit oder
der Regulierung chemischer Stoffe ernannt, wobei gewährleistet
wird, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats über einschlägigen
Sachverstand in allgemeinen, finanziellen und rechtlichen Fragen
verfügen.

(3) Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Wiederernennung ist ein-
mal zulässig. Für die erste Amtszeit jedoch bestimmt die Kom-
mission die Hälfte der von ihr ernannten Mitglieder und der Rat
zwölf der von ihm ernannten Mitglieder, deren erste Amtszeit
sechs Jahre beträgt.

Artikel 80

Vorsitz des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreis der stimmbe-
rechtigten Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertre-
tenden Vorsitzenden. Der stellvertretende Vorsitzende tritt im
Falle der Verhinderung des Vorsitzenden von Amts wegen an
dessen Stelle.

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und des stellvertretenden
Vorsitzenden beträgt zwei Jahre und endet, wenn sie nicht mehr
dem Verwaltungsrat angehören. Wiederwahl ist einmal zulässig.

Artikel 81

Sitzungen des Verwaltungsrats

(1) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden auf Einladung
seines Vorsitzenden oder auf Antrag von mindestens einem
Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats einberufen.

(2) Der Direktor nimmt an den Sitzungen des Verwaltungs-
rats teil; er hat kein Stimmrecht.

(3) Die Vorsitzenden der Ausschüsse und der Vorsitzende des
Forums im Sinne von Artikel 76 Absatz 1 Buchstaben c bis f
sind zur Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrats
berechtigt; sie haben kein Stimmrecht.

Artikel 82

Abstimmung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt die Verfahrensregeln für die Abstim-
mung, einschließlich der Bedingungen für die Übertragung des
Stimmrechts auf ein anderes Mitglied, fest. Der Verwaltungsrat
fasst seine Beschlüsse mit Zweidrittelmehrheit aller stimmbe-
rechtigten Mitglieder.

Artikel 83

Pflichten und Befugnisse des Direktors

(1) Der Direktor leitet die Agentur; er nimmt seine Pflichten
im Interesse der Gemeinschaft und unabhängig von besonderen
Interessen wahr.

(2) Der Direktor ist der gesetzliche Vertreter der Agentur. Er
ist für Folgendes zuständig:

a) die laufende Verwaltung der Agentur;

b) die Verwaltung aller Ressourcen der Agentur, die für die
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind;

c) die Gewährleistung der Einhaltung der in den Gemein-
schaftsvorschriften für die Verabschiedung der Stellungnah-
men der Agentur festgelegten Fristen;

d) die Gewährleistung einer angemessenen und rechtzeitigen
Koordinierung zwischen den Ausschüssen und dem Forum;

e) den Abschluss und die Verwaltung der erforderlichen Ver-
träge mit Dienstleistern;

f) die Erstellung des Einnahmen- und Ausgabenplans sowie die
Ausführung des Haushaltsplans der Agentur nach den Arti-
keln 96 und 97;

g) sämtliche Personalangelegenheiten;

h) die Wahrnehmung der Sekretariatsgeschäfte für den Verwal-
tungsrat;
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i) die Ausarbeitung der Entwürfe von Stellungnahmen des Ver-
waltungsrats zu dem Vorschlag für die Geschäftsordnung
der Ausschüsse und des Forums;

j) auf Antrag des Verwaltungsrats Vorkehrungen für die Aus-
übung weiterer Funktionen im Rahmen des Artikels 76, die
die Kommission der Agentur überträgt;

k) die Entwicklung und Aufrechterhaltung eines regelmäßigen
Dialogs mit dem Europäischen Parlament;

l) Festlegung der Geschäftsbedingungen für die Verwendung
von Software-Paketen;

m) Berichtigung einer von der Agentur getroffenen Entschei-
dung nach Eingang eines Widerspruchs und nach Konsultie-
rung des Vorsitzenden der Widerspruchskammer.

(3) Der Direktor legt dem Verwaltungsrat jedes Jahr Folgen-
des zur Billigung vor:

a) den Entwurf eines Berichts über die Tätigkeit der Agentur im
vorangegangenen Jahr, einschließlich Angaben über die Zahl
der eingegangenen Registrierungsdossiers, die Zahl der
bewerteten Stoffe, die Zahl der eingegangenen Zulassungsan-
träge, die Zahl der bei der Agentur eingegangenen Vorschläge
für Beschränkungen, zu denen sie Stellung genommen hat,
den Zeitbedarf für den Abschluss der entsprechenden Verfah-
ren sowie die zugelassenen Stoffe, die abgewiesenen Anträge
und die Stoffe, für die Beschränkungen beschlossen wurden,
die erhobenen Widersprüche und daraufhin getroffene Maß-
nahmen sowie einen Überblick über die Tätigkeit des
Forums;

b) den Entwurf des Arbeitsprogramms für das folgende Jahr;

c) den Entwurf des Jahresabschlusses;

d) den Haushaltsplanvorentwurf für das folgende Jahr;

e) den Entwurf des mehrjährigen Arbeitsprogramms.

Nach vorheriger Billigung durch den Verwaltungsrat übermittelt
der Direktor das Arbeitsprogramm für das folgende Jahr und
das mehrjährige Arbeitsprogramm den Mitgliedstaaten, dem
Europäischen Parlament, dem Rat sowie der Kommission und
veranlasst ihre Veröffentlichung.

Nach vorheriger Billigung durch den Verwaltungsrat übermittelt
der Direktor den Tätigkeitsbericht der Agentur den Mitgliedstaa-
ten, dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission,
dem Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie dem Europäischen
Rechnungshof und veranlasst seine Veröffentlichung.

Artikel 84

Ernennung des Direktors

(1) Der Direktor der Agentur wird vom Verwaltungsrat auf
der Grundlage einer von der Kommission im Anschluss an eine

Aufforderung zur Interessensbekundung im Amtsblatt der Euro-
päischen Union, in anderen regelmäßig erscheinenden Veröffent-
lichungen oder im Internet vorgeschlagenen Liste von Bewer-
bern ernannt.

Der Direktor wird auf der Grundlage von Verdienst und nachge-
wiesenen Verwaltungs- und Managementfertigkeiten sowie sei-
ner einschlägigen Erfahrung im Bereich der Sicherheit bzw.
Regulierung chemischer Stoffe ernannt. Der Verwaltungsrat fasst
seinen Beschluss mit Zweidrittelmehrheit aller stimmberechtig-
ten Mitglieder.

Der Verwaltungsrat kann den Direktor nach demselben Verfah-
ren seines Amtes entheben.

Vor seiner Ernennung wird der vom Verwaltungsrat ausgewählte
Bewerber aufgefordert, möglichst bald eine Erklärung vor dem
Europäischen Parlament abzugeben und Fragen der Mitglieder
des Parlaments zu beantworten.

(2) Die Amtszeit des Direktors beträgt fünf Jahre. Der Ver-
waltungsrat kann die Amtszeit einmal um höchstens fünf Jahre
verlängern.

Artikel 85

Einsetzung der Ausschüsse

(1) Jeder Mitgliedstaat kann Bewerber für die Mitgliedschaft
im Ausschuss für Risikobeurteilung benennen. Der Direktor
erstellt unbeschadet des Artikels 88 Absatz 1 eine Liste der
benannten Personen, die auf der Website der Agentur veröffent-
licht wird. Der Verwaltungsrat ernennt die Mitglieder des Aus-
schusses aus dieser Liste; es muss mindestens ein Mitglied und
dürfen höchstens zwei Mitglieder unter den benannten Personen
aus jedem Mitgliedstaat ernannt werden, der Bewerber benannt
hat. Die Mitglieder werden auf der Grundlage ihrer Rolle und
Erfahrung bei der Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 77
Absatz 3 ernannt.

(2) Jeder Mitgliedstaat kann Bewerber für die Mitgliedschaft
im Ausschuss für sozioökonomische Analyse benennen. Der
Direktor erstellt unbeschadet des Artikels 88 Absatz 1 eine Liste
der benannten Personen, die auf der Website der Agentur veröf-
fentlicht wird. Der Verwaltungsrat ernennt die Mitglieder des
Ausschusses aus dieser Liste; es muss mindestens ein Mitglied
und dürfen höchstens zwei Mitglieder unter den benannten Per-
sonen aus jedem Mitgliedstaat ernannt werden, der Bewerber
benannt hat. Die Mitglieder werden auf der Grundlage ihrer
Rolle und Erfahrung bei der Erfüllung der Aufgaben nach Arti-
kel 77 Absatz 3 ernannt.

(3) Jeder Mitgliedstaat ernennt ein Mitglied des Ausschusses
der Mitgliedstaaten.
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(4) Die Ausschüsse streben an, dass ihre Mitglieder ein breites
Spektrum an einschlägigem Fachwissen abdecken. Zu diesem
Zweck kann jeder Ausschuss maximal fünf zusätzliche Mitglie-
der kooptieren, die auf der Grundlage ihrer spezifischen Kompe-
tenz ausgewählt werden.

Die Ausschussmitglieder werden für eine Amtszeit von drei Jah-
ren ernannt; Wiederernennung ist möglich.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats dürfen nicht Mitglieder der
Ausschüsse sein.

Die Mitglieder der einzelnen Ausschüsse können sich bei wissen-
schaftlichen, technischen oder Regulierungsfragen von Beratern
begleiten lassen.

Der Direktor oder sein Vertreter und die Vertreter der Kommis-
sion dürfen als Beobachter an allen Sitzungen der Ausschüsse
und Arbeitsgruppen teilnehmen, die von der Agentur oder ihren
Ausschüssen einberufen werden. Gegebenenfalls können auf
Antrag der Ausschussmitglieder oder des Verwaltungsrats auch
interessierte Kreise dazu eingeladen werden, als Beobachter an
den Sitzungen teilzunehmen.

(5) Die Mitglieder der einzelnen Ausschüsse, die im
Anschluss an die Benennung durch einen Mitgliedstaat ernannt
werden, sorgen für eine angemessene Koordinierung zwischen
den Aufgaben der Agentur und der Arbeit der zuständigen
Behörde ihres Mitgliedstaates.

(6) Die Ausschussmitglieder werden durch die den Mitglied-
staaten zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen und techni-
schen Ressourcen unterstützt. Zu diesem Zweck stellen die Mit-
gliedstaaten den von ihnen benannten Ausschussmitgliedern
geeignete wissenschaftliche und technische Ressourcen zur Ver-
fügung. Die zuständigen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten
erleichtern die Tätigkeit der Ausschüsse und ihrer Arbeitsgrup-
pen.

(7) Die Mitgliedstaaten unterlassen es, den Mitgliedern des
Ausschusses für Risikobeurteilung oder des Ausschusses für
sozioökonomische Analyse oder ihren wissenschaftlichen und
technischen Beratern und Experten Weisungen zu erteilen, die
mit deren jeweiligen Aufgaben oder mit den Aufgaben, den
Zuständigkeiten und der Unabhängigkeit der Agentur nicht ver-
einbar sind.

(8) Bei der Ausarbeitung einer Stellungnahme bemüht sich
jeder Ausschuss nach Kräften, zu einem Konsens zu gelangen.
Kann ein solcher Konsens nicht erreicht werden, so enthält die
Stellungnahme den Standpunkt der Mehrheit der Mitglieder ein-
schließlich deren Begründung. Der/die abweichenden Stand-
punkt/e wird/werden mit seiner/ihrer Begründung ebenfalls ver-
öffentlicht.

(9) Jeder Ausschuss erstellt einen Vorschlag für seine
Geschäftsordnung, der vom Verwaltungsrat innerhalb von sechs
Monaten nach der ersten Ernennung der Ausschüsse zu billigen
ist.

Die Geschäftsordnungen regeln insbesondere die Verfahren für
die Ersetzung der Mitglieder, die Verfahren für die Übertragung
bestimmter Aufgaben auf Arbeitsgruppen, die Einsetzung von
Arbeitsgruppen und die Einrichtung eines Dringlichkeitsverfah-
rens für die Verabschiedung von Stellungnahmen. In jedem Aus-
schuss führt ein Bediensteter der Agentur den Vorsitz.

Artikel 86

Einsetzung des Forums

(1) Jeder Mitgliedstaat ernennt für eine erneuerbare Amtszeit
von drei Jahren ein Mitglied des Forums. Die Mitglieder werden
auf der Grundlage ihrer Rolle und Erfahrung im Bereich der
Durchsetzung von Rechtsvorschriften über Chemikalien ausge-
wählt; sie unterhalten entsprechende Kontakte zu den zuständi-
gen Behörden der Mitgliedstaaten.

Das Forum strebt an, dass seine Mitglieder ein breites Spektrum
an einschlägigem Fachwissen abdecken. Zu diesem Zweck kann
das Forum maximal fünf zusätzliche Mitglieder kooptieren, die
auf der Grundlage ihrer spezifischen Kompetenz ausgewählt
werden. Diese Mitglieder werden für eine Amtszeit von drei Jah-
ren ernannt; Wiederernennung ist möglich. Die Mitglieder des
Verwaltungsrats dürfen nicht Mitglieder im Forum sein.

Die Mitglieder des Forums können sich von wissenschaftlichen
und technischen Beratern begleiten lassen.

Der Direktor der Agentur oder sein Vertreter und die Vertreter
der Kommission dürfen an allen Sitzungen des Forums und sei-
ner Arbeitsgruppen teilnehmen. Gegebenenfalls können auf
Antrag der Mitglieder des Forums oder des Verwaltungsrats auch
interessierte Kreise dazu eingeladen werden, als Beobachter an
den Sitzungen teilzunehmen.

(2) Die von den Mitgliedstaaten ernannten Mitglieder des
Forums sorgen für eine angemessene Koordinierung zwischen
den Aufgaben des Forums und der Arbeit der zuständigen
Behörde ihres Mitgliedstaates.

(3) Die Mitglieder des Forums werden durch die den zustän-
digen Behörden der Mitgliedstaaten zur Verfügung stehenden
wissenschaftlichen und technischen Ressourcen unterstützt. Die
zuständigen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten erleichtern
die Tätigkeit des Forums und seiner Arbeitsgruppen. Die Mit-
gliedstaaten unterlassen es, den Mitgliedern des Forums oder
ihren wissenschaftlichen und technischen Beratern und Experten
Weisungen zu erteilen, die mit deren jeweiligen Aufgaben oder
mit den Aufgaben und Zuständigkeiten des Forums nicht verein-
bar sind.

(4) Das Forum erstellt einen Vorschlag für seine Geschäfts-
ordnung, der vom Verwaltungsrat innerhalb von sechs Monaten
nach der ersten Ernennung des Forums zu billigen ist.

Die Geschäftsordnung regelt insbesondere die Verfahren für die
Ernennung und die Ersetzung des Vorsitzenden, die Ersetzung
der Mitglieder und die Verfahren für die Übertragung bestimm-
ter Aufgaben auf Arbeitsgruppen.
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Artikel 87

Berichterstatter der Ausschüsse und Hinzuziehung von
Experten

(1) Hat ein Ausschuss gemäß Artikel 77 eine Stellungnahme
abzugeben oder zu prüfen, ob ein Dossier eines Mitgliedstaates
den Anforderungen des Anhangs XV entspricht, so bestellt er
eines seiner Mitglieder zum Berichterstatter. Der betreffende
Ausschuss kann ein zweites Mitglied zum Mitberichterstatter
bestellen. In jedem einzelnen Fall verpflichten sich Berichterstat-
ter und Mitberichterstatter, im Interesse der Gemeinschaft zu
handeln, und geben schriftlich eine entsprechende Verpflich-
tungserklärung und eine Interessenerklärung ab. Ein Ausschuss-
mitglied wird nicht zum Berichterstatter für einen bestimmten
Fall bestellt, wenn es Interessen angibt, die einer unabhängigen
Prüfung des Falles im Wege stehen könnten. Der betreffende
Ausschuss kann den Berichterstatter oder Mitberichterstatter
jederzeit durch ein anderes seiner Mitglieder ersetzen, etwa wenn
diese Person nicht in der Lage ist, ihren Pflichten innerhalb der
vorgeschriebenen Fristen nachzukommen, oder wenn ein
potenzieller Interessenkonflikt erkennbar wird.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Agentur unter
Angabe der jeweiligen Qualifikationen und spezifischen Fach-
kenntnisse die Namen von Experten mit nachgewiesener Erfah-
rung in den Aufgaben nach Artikel 77, die für die Mitarbeit in
Arbeitsgruppen der Ausschüsse zur Verfügung stehen.

Die Agentur führt eine fortlaufend aktualisierte Liste von Exper-
ten. Die Liste umfasst die in Unterabsatz 1 genannten Experten
sowie weitere Experten, die direkt vom Sekretariat ermittelt wer-
den.

(3) Die Erbringung von Dienstleistungen durch Ausschuss-
mitglieder oder Experten, die in einer Arbeitsgruppe der Aus-
schüsse oder des Forums arbeiten oder sonstige Aufgaben für
die Agentur ausüben, ist Gegenstand eines schriftlichen Vertrags
zwischen der Agentur und der betreffenden Person oder gegebe-
nenfalls zwischen der Agentur und dem Arbeitgeber der betref-
fenden Person.

Die betreffende Person oder ihr Arbeitgeber wird von der Agen-
tur nach der Gebührenordnung entlohnt, die in der vom Ver-
waltungsrat aufgestellten Finanzordnung enthalten ist. Nimmt
die betreffende Person ihre Aufgaben nicht wahr, so hat der
Direktor das Recht, den Vertrag zu kündigen oder auszusetzen
oder die Vergütung zurückzuhalten.

(4) Zur Erbringung von Dienstleistungen, für die es mehrere
potenzielle Erbringer gibt, kann ein Aufruf zur Interessenbekun-
dung erforderlich sein,

a) wenn der wissenschaftliche und technische Kontext dies
erlaubt und

b) wenn dies mit den Pflichten der Agentur vereinbar ist, insbe-
sondere mit dem Anspruch, ein hohes Maß an Schutz der
menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu bieten.

Der Verwaltungsrat legt die entsprechenden Verfahren auf Vor-
schlag des Direktors fest.

(5) Die Agentur kann die Dienste von Experten für die
Durchführung sonstiger spezifischer Aufgaben ihres Verantwor-
tungsbereichs in Anspruch nehmen.

Artikel 88

Qualifikation und Interessen

(1) Die Zusammensetzung der Ausschüsse und des Forums
wird öffentlich gemacht. Einzelne Mitglieder können beantragen,
dass ihr Name nicht veröffentlicht wird, wenn sie der Auffassung
sind, dass eine Veröffentlichung für sie nachteilig sein könnte.
Der Direktor befindet über derartige Anträge. Mit der Veröffent-
lichung der einzelnen Ernennungen werden auch die beruflichen
Qualifikationen des jeweiligen Mitglieds angegeben.

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Direktor sowie die
Mitglieder der Ausschüsse und des Forums geben eine Verpflich-
tungserklärung sowie eine Erklärung über etwaige Interessen ab,
die ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten. Diese Erklä-
rungen werden jährlich in schriftlicher Form abgegeben und
unbeschadet des Absatzes 1 in ein von der Agentur geführtes
und auf Antrag bei den Dienststellen der Agentur der Öffent-
lichkeit zugängliches Verzeichnis eingetragen.

(3) Bei jeder Sitzung geben die Mitglieder des Verwaltungs-
rats, der Direktor, die Mitglieder der Ausschüsse und des Forums
sowie die an der jeweiligen Sitzung teilnehmenden Experten eine
Erklärung über etwaige Interessen ab, die ihre Unabhängigkeit in
Bezug auf einen Tagesordnungspunkt beeinträchtigen könnten.
Gibt ein Sitzungsteilnehmer eine solche Interessenerklärung ab,
so nimmt er an Abstimmungen über den betreffenden Tagesord-
nungspunkt nicht teil.

Artikel 89

Einsetzung der Widerspruchskammer

(1) Die Widerspruchskammer besteht aus einem Vorsitzen-
den und zwei weiteren Mitgliedern.

(2) Dem Vorsitzenden und den beiden Mitgliedern sind Stell-
vertreter beigegeben, die sie bei Abwesenheit vertreten.

(3) Der Vorsitzende, die weiteren Mitglieder und die Stellver-
treter werden vom Verwaltungsrat aus einer Liste von Bewer-
bern ernannt, die die Kommission im Anschluss an die Veröf-
fentlichung einer Aufforderung zur Interessensbekundung im
Amtsblatt der Europäischen Union und in anderen regelmäßig
erscheinenden Veröffentlichungen oder im Internet vorschlägt.
Sie werden auf der Grundlage ihrer einschlägigen Erfahrung und
Fachkenntnisse in den Bereichen Sicherheit chemischer Stoffe,
Naturwissenschaften oder Regulierungs- und Rechtsverfahren
aus einer von der Kommission verabschiedeten Liste qualifizier-
ter Bewerber ernannt.

Der Verwaltungsrat kann auf Empfehlung des Direktors nach
demselben Verfahren zusätzliche Mitglieder und deren Stellver-
treter ernennen, wenn dies für eine zufriedenstellend schnelle
Bearbeitung der Widersprüche erforderlich ist.

(4) Die erforderlichen Qualifikationen der Mitglieder der
Widerspruchskammer werden von der Kommission nach dem
in Artikel 133 Absatz 3 genannten Verfahren festgelegt.

(5) Der Vorsitzende und die Mitglieder haben gleiche Stimm-
rechte.
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Artikel 90

Mitglieder der Widerspruchskammer

(1) Die Amtszeit der Mitglieder der Widerspruchskammer
einschließlich des Vorsitzenden und der Stellvertreter beträgt
fünf Jahre. Sie kann einmal verlängert werden.

(2) Die Mitglieder der Widerspruchskammer genießen Unab-
hängigkeit. Bei ihren Entscheidungen sind sie an keinerlei Wei-
sungen gebunden.

(3) Die Mitglieder der Widerspruchskammer dürfen in der
Agentur keine sonstigen Tätigkeiten ausüben.

(4) Die Mitglieder der Widerspruchskammer dürfen während
ihrer jeweiligen Amtszeit nur aus schwerwiegenden Gründen
und nach Stellungnahme des Verwaltungsrats durch einen ent-
sprechenden Beschluss der Kommission ihres Amtes enthoben
oder aus der Liste gestrichen werden.

(5) Die Mitglieder der Widerspruchskammer dürfen nicht an
einem Widerspruchsverfahren mitwirken, wenn es ihre persönli-
chen Interessen berührt, wenn sie vorher als Vertreter eines Ver-
fahrensbeteiligten tätig gewesen sind oder wenn sie an der Ent-
scheidung mitgewirkt haben, gegen die Widerspruch eingelegt
wurde.

(6) Ist ein Mitglied der Widerspruchskammer aus einem der
in Absatz 5 genannten Gründe der Ansicht, an einem bestimm-
ten Widerspruchsverfahren nicht mitwirken zu dürfen, so teilt er
dies der Widerspruchskammer mit. Die Mitglieder der Wider-
spruchskammer können von jedem am Widerspruchsverfahren
Beteiligten aus einem der in Absatz 5 genannten Gründe oder
wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Die
Ablehnung darf nicht mit der Staatsangehörigkeit der Mitglieder
begründet werden.

(7) Die Widerspruchskammer entscheidet über das Vorgehen
in den Fällen der Absätze 5 und 6 ohne Mitwirkung des betrof-
fenen Mitglieds. Das betroffene Mitglied wird bei dieser Entschei-
dung durch einen Stellvertreter in der Widerspruchskammer
ersetzt.

Artikel 91

Widerspruchsfähige Entscheidungen

(1) Entscheidungen der Agentur nach den Artikeln 9 und 20,
Artikel 27 Absatz 6, Artikel 30 Absätze 2 und 3 und Artikel 51
sind mit einem Widerspruch anfechtbar.

(2) Ein Widerspruch nach Absatz 1 hat aufschiebende Wir-
kung.

Artikel 92

Widerspruchsberechtigte, Fristen, Gebühren und Form

(1) Jede natürliche oder juristische Person kann gegen die an
sie ergangenen Entscheidungen sowie gegen diejenigen Entschei-
dungen Widerspruch einlegen, die, obwohl sie als an eine andere

Person gerichtete Entscheidungen ergangen sind, sie unmittelbar
und individuell betreffen.

(2) Der Widerspruch ist zusammen mit der Begründung
innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der Entscheidung
gegenüber der betreffenden Person oder, sofern eine solche
Bekanntgabe nicht erfolgt ist, innerhalb eines Monats ab dem
Zeitpunkt, zu dem die betreffende Person von der Entscheidung
Kenntnis erlangt hat, schriftlich bei der Agentur einzulegen,
sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

(3) Eine Gebühr nach Titel IX kann von der Person erhoben
werden, die gegen eine Entscheidung der Agentur Widerspruch
einlegt.

Artikel 93

Widerspruchsprüfung und -entscheidung

(1) Erachtet der Direktor nach Anhörung des Vorsitzenden
der Widerspruchskammer den Widerspruch für zulässig und
begründet, so kann er die Entscheidung innerhalb von 30 Tagen
nach Eingang des Widerspruchs gemäß Artikel 92 Absatz 2
berichtigen.

(2) In anderen als den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels
genannten Fällen prüft der Vorsitzende der Widerspruchskam-
mer innerhalb von 30 Tagen nach Eingang des Widerspruchs
gemäß Artikel 92 Absatz 2, ob der Widerspruch zulässig ist. Ist
der Widerspruch zulässig, so wird er der Widerspruchskammer
zur Prüfung der Begründung vorgelegt. Die am Widerspruchs-
verfahren Beteiligten haben das Recht, während des Verfahrens
eine mündliche Erklärung abzugeben.

(3) Die Widerspruchskammer kann alle Befugnisse der Agen-
tur ausüben oder den Fall zur weiteren Entscheidung an das
zuständige Gremium der Agentur überweisen.

(4) Die Verfahren der Widerspruchskammer werden von der
Kommission nach dem in Artikel 133 Absatz 3 genannten Ver-
fahren festgelegt.

Artikel 94

Klagen vor dem Gericht erster Instanz und dem
Gerichtshof

(1) Zur Anfechtung einer Entscheidung der Widerspruchs-
kammer oder — im Fall nicht widerspruchsfähiger Entscheidun-
gen — der Agentur kann nach Maßgabe des Artikels 230 des
Vertrags Klage beim Gericht erster Instanz oder beim Gerichts-
hof erhoben werden.

(2) Trifft die Agentur keine Entscheidung, so kann nach Maß-
gabe des Artikels 232 des Vertrags Untätigkeitsklage beim
Gericht erster Instanz oder beim Gerichtshof erhoben werden.

(3) Die Agentur hat die Maßnahmen zu ergreifen, die sich
aus dem Urteil des Gerichts erster Instanz oder des Gerichtshofs
ergeben.
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Artikel 95

Meinungsverschiedenheiten mit anderen Stellen

(1) Die Agentur sorgt für die frühzeitige Ermittlung poten-
zieller Quellen eines Konfliktes zwischen ihren Auffassungen
und denen anderer nach dem Gemeinschaftsrecht eingesetzter
Stellen mit vergleichbaren Aufgaben in Fragen von gemeinsa-
mem Interesse, einschließlich Gemeinschaftseinrichtungen.

(2) Stellt die Agentur eine potenzielle Konfliktquelle fest, so
nimmt sie mit der betreffenden Stelle Kontakt auf, um sicherzu-
stellen, dass alle relevanten wissenschaftlichen oder technischen
Informationen ausgetauscht werden, und festzustellen, bei wel-
chen wissenschaftlichen oder technischen Fragen ein Konflikt
auftreten könnte.

(3) Besteht eine grundlegende Meinungsverschiedenheit in
wissenschaftlichen oder technischen Fragen und handelt es sich
bei der betreffenden Stelle um eine Gemeinschaftseinrichtung
oder einen wissenschaftlichen Ausschuss, so arbeiten die Agen-
tur und die betreffende Stelle zusammen und lösen entweder
den Konflikt oder legen der Kommission ein gemeinsames
Dokument zur Erläuterung der wissenschaftlichen und/oder
technischen Konfliktpunkte vor.

Artikel 96

Haushalt der Agentur

(1) Die Einnahmen der Agentur setzen sich zusammen aus

a) einem Zuschuss der Gemeinschaft aus dem Gesamthaushalts-
plan der Europäischen Gemeinschaften (Einzelplan „Kommis-
sion“);

b) den von Unternehmen entrichteten Gebühren;

c) etwaigen freiwilligen Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten.

(2) Die Ausgaben der Agentur umfassen die Personal-, Ver-
waltungs-, Infrastruktur- und Betriebsausgaben.

(3) Spätestens bis zum 15. Februar jedes Jahres erstellt der
Direktor einen Vorentwurf des Haushaltsplans mit den Betriebs-
kosten sowie dem voraussichtlichen Arbeitsprogramm für das
folgende Haushaltsjahr und legt diesen Vorentwurf zusammen
mit einem Stellenplan und einem vorläufigen Stellenplan dem
Verwaltungsrat vor.

(4) Die Einnahmen und Ausgaben sind auszugleichen.

(5) Der Verwaltungsrat stellt jedes Jahr auf der Grundlage
eines Entwurfs des Direktors den Voranschlag der Einnahmen
und Ausgaben der Agentur für das folgende Haushaltsjahr auf.
Dieser Voranschlag, der auch einen Stellenplanentwurf umfasst,
wird der Kommission spätestens bis zum 31. März durch den
Verwaltungsrat zugeleitet.

(6) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament
und dem Rat (nachstehend „Haushaltsbehörde“ genannt) den

Voranschlag zusammen mit dem Vorentwurf des Haushaltsplans
der Europäischen Gemeinschaften.

(7) Die Kommission setzt auf der Grundlage des Voranschlags
die von ihr für erforderlich erachteten Mittelansätze für den Stel-
lenplan und den Betrag des Zuschusses aus dem Gesamthaus-
haltsplan in den Vorentwurf des Haushaltsplans der Europä-
ischen Gemeinschaften ein, den sie gemäß Artikel 272 des Ver-
trags der Haushaltsbehörde vorlegt.

(8) Die Haushaltsbehörde bewilligt die Mittel für den
Zuschuss für die Agentur.

Die Haushaltsbehörde stellt den Stellenplan der Agentur fest.

(9) Der Haushaltsplan der Agentur wird vom Verwaltungsrat
festgestellt. Er wird endgültig, wenn die endgültige Feststellung
des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Gemeinschaften
erfolgt ist. Er wird gegebenenfalls entsprechend angepasst.

(10) Jede Änderung des Haushaltsplans, einschließlich des
Stellenplans, erfolgt nach dem oben genannten Verfahren.

(11) Der Verwaltungsrat unterrichtet die Haushaltsbehörde
unverzüglich über alle von ihm geplanten Vorhaben, die erheb-
liche finanzielle Auswirkungen auf die Finanzierung seines
Haushaltsplans haben könnten, was insbesondere für Immobi-
lienvorhaben wie die Anmietung oder den Erwerb von Gebäu-
den gilt. Er setzt die Kommission von diesen Vorhaben in
Kenntnis.

Hat ein Teil der Haushaltsbehörde mitgeteilt, dass er eine Stel-
lungnahme abgeben will, so übermittelt er diese Stellungnahme
dem Verwaltungsrat innerhalb von sechs Wochen nach der
Unterrichtung über das Vorhaben.

Artikel 97

Ausführung des Haushaltsplans der Agentur

(1) Der Direktor ist der Anweisungsbefugte und führt den
Haushaltsplan der Agentur aus.

(2) Die Überwachung der Mittelbindung und der Zahlung
aller Ausgaben der Agentur sowie die Überwachung der Feststel-
lung und des Eingangs aller Einnahmen der Agentur erfolgen
durch den Rechnungsführer der Agentur.

(3) Spätestens bis zum 1. März des auf das abgeschlossene
Haushaltsjahr folgenden Jahres übermittelt der Rechnungsführer
der Agentur dem Rechnungsführer der Kommission die vorläufi-
gen Rechnungen und den Bericht über die Haushaltsführung
und das Finanzmanagement für das abgeschlossene Haushalts-
jahr. Der Rechnungsführer der Kommission konsolidiert die vor-
läufigen Rechnungen der Organe und dezentralisierten Einrich-
tungen gemäß Artikel 128 der Verordnung (EG, Euratom)
Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haus-
haltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen
Gemeinschaften (1).
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(4) Spätestens bis zum 31. März des auf das abgeschlossene
Haushaltsjahr folgenden Jahres übermittelt der Rechnungsführer
der Kommission dem Rechnungshof die vorläufigen Rechnun-
gen der Agentur und den Bericht über die Haushaltsführung
und das Finanzmanagement für das abgeschlossene Haushalts-
jahr. Der Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzma-
nagement für das abgeschlossene Haushaltsjahr geht auch dem
Europäischen Parlament und dem Rat zu.

(5) Nach Eingang der Bemerkungen des Rechnungshofes zu
den vorläufigen Rechnungen der Agentur gemäß Artikel 129
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 stellt der Direk-
tor in eigener Verantwortung die endgültigen Jahresabschlüsse
der Agentur auf und legt sie dem Verwaltungsrat zur Stellung-
nahme vor.

(6) Der Verwaltungsrat gibt eine Stellungnahme zu den end-
gültigen Jahresabschlüssen der Agentur ab.

(7) Der Direktor leitet die endgültigen Jahresabschlüsse
zusammen mit der Stellungnahme des Verwaltungsrats
spätestens bis zum 1. Juli des auf das abgeschlossene Haushalts-
jahr folgenden Jahres dem Europäischen Parlament, dem Rat,
der Kommission und dem Rechnungshof zu.

(8) Die endgültigen Jahresabschlüsse werden veröffentlicht.

(9) Der Direktor übermittelt dem Rechnungshof spätestens
am 30. September eine Antwort auf seine Bemerkungen. Diese
Antwort geht auch dem Verwaltungsrat zu.

(10) Auf Empfehlung des Rates erteilt das Europäische Parla-
ment dem Direktor vor dem 30. April des Jahres n + 2 Entlas-
tung zur Ausführung des Haushaltsplans für das Jahr n.

Artikel 98

Betrugsbekämpfung

(1) Zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und anderen
rechtswidrigen Handlungen gelten die Bestimmungen der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 25. Mai 1999 über die Untersuchungen des
Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) (1) uneinge-
schränkt für die Agentur.

(2) Die Agentur ist durch die Interinstitutionelle Vereinba-
rung vom 25. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament,
dem Rat der Europäischen Union und der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften über die internen Untersuchungen
des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) (2)
gebunden und erlässt unverzüglich die für alle ihre Beschäftigten
geltenden einschlägigen Bestimmungen.

(3) Die Finanzierungsbeschlüsse sowie die sich daraus ergeb-
enden Durchführungsvereinbarungen und -instrumente sehen
ausdrücklich vor, dass der Rechnungshof und das OLAF erfor-
derlichenfalls Vor-Ort-Kontrollen bei den Empfängern der Mittel
der Agentur sowie bei den verteilenden Stellen durchführen kön-
nen.

Artikel 99

Finanzregelung

Der Verwaltungsrat erlässt nach Konsultation der Kommission
die für die Agentur geltende Finanzregelung. Diese darf von der
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002 nur abweichen, wenn
besondere Merkmale der Funktionsweise der Agentur es erfor-
dern und nachdem die Kommission dem zugestimmt hat.

Artikel 100

Rechtspersönlichkeit der Agentur

(1) Die Agentur ist eine Einrichtung der Gemeinschaft mit
eigener Rechtspersönlichkeit. Sie besitzt in jedem Mitgliedstaat
die weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristi-
schen Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt ist.
Sie kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermö-
gen erwerben und veräußern und ist vor Gericht parteifähig.

(2) Die Agentur wird durch ihren Direktor vertreten.

Artikel 101

Haftung der Agentur

(1) Die vertragliche Haftung der Agentur bestimmt sich nach
dem Recht, das auf den jeweiligen Vertrag anzuwenden ist. Für
Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel, die in einem von
der Agentur geschlossenen Vertrag enthalten ist, ist der Gerichts-
hof zuständig.

(2) Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die
Agentur den durch sie oder ihre Bediensteten in Ausübung von
deren Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen
Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaa-
ten gemeinsam sind.

Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Ersatz für solche
Schäden ist der Gerichtshof zuständig.

(3) Die persönliche finanzielle und disziplinarische Haftung
der Bediensteten gegenüber der Agentur bestimmt sich nach den
einschlägigen Vorschriften, die für das Personal der Agentur gel-
ten.
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Artikel 102

Vorrechte und Befreiungen der Agentur

Das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europä-
ischen Gemeinschaften findet auf die Agentur Anwendung.

Artikel 103

Verordnungen und Regelungen für das Personal

(1) Das Personal der Agentur unterliegt den für die Beamten
und sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften
geltenden Verordnungen und Regelungen. Im Verhältnis zu
ihrem Personal übt die Agentur die Befugnisse aus, die der
Anstellungsbehörde übertragen wurden.

(2) Der Verwaltungsrat erlässt im Einvernehmen mit der
Kommission die erforderlichen Durchführungsbestimmungen.

(3) Das Personal der Agentur besteht aus von der Kommis-
sion oder den Mitgliedstaaten befristet abgeordneten Beamten
sowie aus sonstigen Bediensteten, die von der Agentur zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Bedarf eingestellt werden.
Die Agentur stellt ihr Personal anhand eines Stellenbesetzungs-
plans ein, der in das mehrjährige Arbeitsprogramm nach Arti-
kel 78 Buchstabe d einzubeziehen ist.

Artikel 104

Sprachen

(1) Die Verordnung Nr. 1 vom 15. April 1958 zur Regelung
der Sprachenfrage für die Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft (1) gilt auch für die Agentur.

(2) Die für die Arbeit der Agentur erforderlichen Überset-
zungsaufgaben werden vom Übersetzungszentrum für die Ein-
richtungen der Europäischen Union übernommen.

Artikel 105

Geheimhaltungspflicht

Die Mitglieder des Verwaltungsrats, die Mitglieder der Aus-
schüsse und des Forums, die Experten sowie die Beamten und
sonstigen Bediensteten der Agentur dürfen, auch nach Beendi-
gung ihrer Tätigkeit, keine dem Berufsgeheimnis unterliegenden
Informationen weitergeben.

Artikel 106

Beteiligung von Drittstaaten

Der Verwaltungsrat kann im Einvernehmen mit dem zuständi-
gen Ausschuss oder dem Forum Vertreter von Drittstaaten zur
Teilnahme an den Arbeiten der Agentur einladen.

Artikel 107

Beteiligung internationaler Organisationen

Der Verwaltungsrat kann im Einvernehmen mit dem zuständi-
gen Ausschuss oder dem Forum Vertreter internationaler Orga-
nisationen, die im Bereich der Regulierung chemischer Stoffe
tätig sind, einladen, als Beobachter an den Arbeiten der Agentur
teilzunehmen.

Artikel 108

Kontakte zu Interessenverbänden

Der Verwaltungsrat knüpft im Einvernehmen mit der Kommis-
sion geeignete Kontakte zwischen der Agentur und einschlägigen
Interessenverbänden.

Artikel 109

Transparenzregeln

Zur Gewährleistung der Transparenz erlässt der Verwaltungsrat
auf der Grundlage eines Vorschlags des Direktors und im Einver-
nehmen mit der Kommission die Regeln, um sicherzustellen,
dass der Öffentlichkeit nichtvertrauliche regulatorische, wissen-
schaftliche oder technische Informationen über die Sicherheit
von Stoffen als solchen, in Zubereitungen oder in Erzeugnissen
zur Verfügung gestellt werden.

Artikel 110

Beziehungen zu einschlägigen Gemeinschaftseinrichtungen

(1) Die Agentur arbeitet mit anderen Gemeinschaftseinrich-
tungen zusammen, um die gegenseitige Unterstützung bei der
Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben zu gewährleisten und
insbesondere Doppelarbeit zu vermeiden.

(2) Der Direktor stellt nach Anhörung des Ausschusses für
Risikobeurteilung und der Europäischen Behörde für Lebensmit-
telsicherheit Verfahrensregeln für Stoffe auf, zu denen im
Zusammenhang mit der Lebensmittelsicherheit eine Stellung-
nahme erbeten wurde. Diese Verfahrensregeln werden vom Ver-
waltungsrat im Einvernehmen mit der Kommission angenom-
men.

Ansonsten lässt dieser Titel die der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit übertragenen Zuständigkeiten unberührt.

(3) Dieser Titel lässt die der Europäischen Arzneimittel-Agen-
tur übertragenen Zuständigkeiten unberührt.

(4) Der Direktor stellt nach Anhörung des Ausschusses für
Risikobeurteilung, des Ausschusses für sozioökonomische Ana-
lyse und des Beratenden Ausschusses für Sicherheit, Arbeitshy-
giene und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz Verfahrensregeln
für Fragen des Arbeitnehmerschutzes auf. Diese Verfahrensregeln
werden vom Verwaltungsrat im Einvernehmen mit der Kommis-
sion angenommen.

29.5.2007L 136/62 Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. 17 vom 6.10.1958, S. 385/58. Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 920/2005 des Rates (ABl. L 156 vom 18.6.2005, S. 3).



Dieser Titel lässt die dem Beratenden Ausschuss für Sicherheit,
Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und der
Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz übertragenen Zuständigkeiten unberührt.

Artikel 111

Formate und Software für die Übermittlung von Informa-
tionen an die Agentur

Die Agentur legt für die Übermittlung von Informationen an die
Agentur Formate fest, die sie kostenlos zur Verfügung stellt,
sowie Software-Pakete, die sie über ihre Website zugänglich
macht. Die Mitgliedstaaten, Hersteller, Importeure, Händler oder
nachgeschalteten Anwender verwenden diese Formate und
Pakete in ihren Vorlagen an die Agentur gemäß dieser Verord-
nung. Insbesondere stellt die Agentur Softwareinstrumente zur
Verfügung, um die Übermittlung aller Informationen über die
gemäß Artikel 12 Absatz 1 registrierten Stoffe zu erleichtern.

Für die Registrierung wird als Format für das technische Dossier
nach Artikel 10 Buchstabe a das IUCLID-Format verwendet. Die
Agentur koordiniert die Weiterentwicklung dieses Formats mit
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD), um eine größtmögliche Harmonisierung zu
gewährleisten.

TITEL XI

EINSTUFUNGS- UND KENNZEICHNUNGSVERZEICHNIS

Artikel 112

Anwendungsbereich

Dieser Titel gilt für

a) registrierungspflichtige Stoffe;

b) Stoffe im Anwendungsbereich von Artikel 1 der Richtlinie
67/548/EWG, die die Kriterien für die Einstufung als gefähr-
lich gemäß der genannten Richtlinie erfüllen und die als sol-
che oder in einer Zubereitung in einer Konzentration in Ver-
kehr gebracht werden, die gegebenenfalls über dem in der
Richtlinie 1999/45/EG genannten Grenzwert liegt, was zur
Einstufung der Zubereitung als gefährlich führt.

Artikel 113

Meldepflicht gegenüber der Agentur

(1) Jeder Hersteller, Produzent eines Erzeugnisses oder Impor-
teur bzw. jede Gruppe von Herstellern oder Produzenten von
Erzeugnissen oder Importeuren, der/die einen unter Artikel 112
fallenden Stoff in Verkehr bringt, teilt der Agentur folgende
Informationen zur Aufnahme in das Verzeichnis gemäß Arti-

kel 114 mit, sofern sie nicht als Teil der Registrierung übermit-
telt wurden:

a) die Identität des/der Hersteller/s, Produzenten von Erzeugnis-
sen oder Importeurs/Importeure, der/die für das Inverkehr-
bringen des/der Stoffe/s gemäß Anhang VI Abschnitt 1 ver-
antwortlich ist/sind;

b) die Identität des/der Stoffe/s gemäß Anhang VI
Abschnitte 2.1 bis 2.3.4;

c) die Einstufung des/der Stoffe/s, die sich aus der Anwendung
der Artikel 4 und 6 der Richtlinie 67/548/EWG ergibt;

d) die Gefahrenkennzeichnung für den Stoff/die Stoffe, die sich
aus der Anwendung des Artikels 23 Buchstaben c bis f der
Richtlinie 67/548/EWG ergibt;

e) gegebenenfalls spezifische Konzentrationsgrenzwerte, die sich
aus der Anwendung des Artikels 4 Absatz 4 der Richtlinie
67/548/EWG und der Artikel 4 bis 7 der Richtlinie
1999/45/EG ergeben.

(2) Ergeben sich aus der Verpflichtung nach Absatz 1 für
denselben Stoff unterschiedliche Einträge in dem Verzeichnis, so
bemühen sich die Anmelder und Registranten nach Kräften um
eine Einigung über den Eintrag in das Verzeichnis.

(3) Der/die Anmelder hat/haben die in Absatz 1 aufgeführten
Informationen zu aktualisieren, wenn

a) neue wissenschaftliche oder technische Erkenntnisse gewon-
nen werden, die zu einer Änderung der Einstufung oder
Kennzeichnung des Stoffes führen;

b) die Anmelder und Registranten mit abweichenden Einträgen
für denselben Stoff eine Einigung über den Eintrag nach
Absatz 2 erreicht haben.

Artikel 114

Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis

(1) Die Agentur erstellt und unterhält in Form einer Daten-
bank ein Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis mit den
Informationen nach Artikel 113 Absatz 1 sowohl für nach Arti-
kel 113 Absatz 1 mitgeteilte Informationen als auch für als Teil
der Registrierung übermittelte Informationen. Die in Artikel 119
Absatz 1 genannten Informationen in dieser Datenbank sind
öffentlich zugänglich. Die Agentur gewährt den Anmeldern und
Registranten, die Informationen über einen Stoff vorgelegt
haben, nach Artikel 29 Absatz 1 Zugang zu den anderen im
Verzeichnis vorhandenen Daten über diesen Stoff.

Die Agentur aktualisiert das Verzeichnis, sobald sie aktualisierte
Informationen gemäß Artikel 113 Absatz 3 erhält.
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